
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Arbeitsbereich: Beurkundungen

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das Jugend-

amt… verantwortlich.  

Sie können auf den folgenden Wegen mit dem 

Jugendamt… Kontakt aufnehmen: 

 mit der Post:  

 per Telefon: 

 per Telefax: 

 per E-Mail:  

 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftrag-

ten des Jugendamtes… können Sie unmittelbar 

auf den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen: 

 mit der Post:  

 per Telefon:  

 per Telefax:  

 per E-Mail:  

 

Ihre Angaben werden benötigt, um die ge-

wünschte Beurkundung durchführen zu können. 

Die Rechtsgrundlagen dafür sind Art. 6 Abs.1 

UAbs. 1 Buchst. e DSGVO, §§ 59, 60, 62, 63 SGB 

VIII. 

 

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine An-

gaben oder keine vollständigen Angaben ma-

chen, kann die von Ihnen gewünschte Beurkun-

dung nicht vorgenommen werden.  

 

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern 

wir in Papierakten und in elektronischer Form in 

einem Beurkundungsverzeichnis.  

 

Darüber hinaus werden Ihre Daten im Rahmen 

der gesetzlichen Vorschriften an das Kind, den 

anderen Elternteil, ggf. an deren gesetzlichen 

Vertreter (z. B. Vormund) oder andere Vertreter           

( z.B. Rechtsanwalt, Beistand des Jugendamtes) 

weitergegeben. Bei Vaterschaftsanerkennungen 

und Zustimmungserklärungen besteht eine 

Übermittlungspflicht an das Standesamt des Ge-

burtsortes des Kindes (bei Auslandsgeburten an 

das Standesamt I in Berlin), damit die Vater-

schaft ins Geburtenregister eingetragen werden 

kann. Das Jugendamt des Geburtsortes des Kin-

des (bei Auslandsgeburten das Landesjugend-

amt Berlin) erhält außerdem eine Mitteilung 

über die Abgabe von Sorgeerklärungen zur Ein-

tragung in das Sorgeregister. 

 

Hinweis: 

- Bei qualifizierter Drittanerkennung: Übermitt-

lung an den Mann, der zum Zeitpunkt der Ge-

burt mit der Kindsmutter verheiratet war nach § 

1599 Abs. 2 BGB 

- Übermittlung an die Ausländerbehörde bei 

Aussetzung einer Beurkundung zur Verhinde-

rung einer missbräuchlichen Vaterschaftsaner-

kennung nach § 1597 a BGB  

- Amtsgericht bei Anträgen auf weitere voll-

streckbare Ausfertigungen von Unterhaltsurkun-

den                  

 - ggf. Vermittlungsstelle von Auslandsadoptio-

nen 

 

Wir speichern Ihre Daten nur solange wir sie 

zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben 

benötigen. Die Daten werden …  Jahre aufbe-

wahrt und anschließend gelöscht.  

 

Hinweis:  

Bei den Beurkundungen im Jugendamt gibt es 

keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen  

(Stichwort: Kommunale Selbstverwaltung).  Ori-

entierungshilfen: 

-  § 5 Abs. 4 S.1 Dienstordnung für Notarinnen 

und Notare (DONot): 100 Jahre 

- DIJUF-Rechtsgutachten vom 05.01.2012: 

o Beurkundungen über Kindesunterhalt: 

30 Jahre 

o Beurkundungen nach § 1615 l BGB:  10 

Jahre 

o Vaterschaftsanerkennungen und Zu-

stimmungserklärungen: 70 Jahre 

o Sorgeerklärungen 20 Jahre 



- Einheitsaktenplan für die bayerischen Gemein-

den und Landratsämter mit Verzeichnis der Auf-

bewahrungsfristen:  30 Jahre 

 

Sie haben folgende Rechte: 

 Sie können von uns Auskunft über Ihre Da-

ten verlangen, die wir gespeichert haben. 

 Sie können von uns eine kostenlose Kopie 

dieser Daten verlangen. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu vervollständigen, wenn sie unvollständig 

sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benöti-

gen. Dies könnte insbesondere dann der Fall 

sein, wenn Sie Ihren Antrag zurücknehmen 

oder der Verarbeitung Ihrer Daten wider-

sprechen. 

 Sie können von uns verlangen, die Verarbei-

tung Ihrer Daten einzuschränken. Das kön-

nen Sie insbesondere dann tun, wenn Sie 

verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen 

und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat-

sächlich unrichtig sind. 

 

Sie haben ein Beschwerderecht bei dem Bayeri-

schen Landesbeauftragten für den Datenschutz, 

Wagmüllerstraße 18, 80538 München,                               

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de. 
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